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TOP II.17 Wegfall des Einwilligungserfordernisses der ver-

urteilten Person gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 

§ 57a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StGB 

 

Berichterstattung: Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich mit den 

§ 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 57a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StGB be-

fasst, wonach die Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung 

von der Einwilligung der verurteilten Person abhängt. 

 

2. Sie bitten den Strafrechtsausschuss unter Einbeziehung des 

Strafvollzugsausschusses der Länder zu prüfen, ob gesetzge-

berischer Handlungsbedarf besteht. Der Ausschuss soll über 

das Ergebnis der Prüfung bis zur Frühjahrskonferenz 2019 be-

richten. 


